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2 Vorwort

Der globale Klimaschutz steht an einem entscheidenden Wendepunkt: Wissenschaftliche Erkennt-
nisse verdeutlichen, dass die Begrenzung der Erderwarmung auf deutlich unter 1,5 Grad Celsius
sowie der Schutz der Biodiversitdt und die Anpassung an Klimafolgen unaufschiebbare Aufgaben
der internationalen Gemeinschaft darstellen. Aktuelle Entwicklungen zeigen eine zunehmende Hau-
figkeit extremer Wetterereignisse, den Verlust von Lebensrdumen und die Notwendigkeit sozial ge-
rechter Transformationsprozesse, die sowohl 6kologisch als auch 6konomisch nachhaltig sind.

Die globalen Herausforderungen sind gewaltig. Aber es zeigen sich zunehmend auch hoffnungsvolle
Wendepunkte: Der weltweite Ausbau erneuerbarer Energien, insbesondere von Photovoltaik und
Windkraft, hat einen historischen Hochststand erreicht. Gleichzeitig verzeichnen Speichertechnolo-
gien und die Elektrifizierung des Verkehrssektors bedeutende Fortschritte. Investitionen in Renatu-
rierungsprojekte, Wiederaufforstung und den Schutz mariner Okosysteme zeigen erste Erfolge —
unter anderem beim Erhalt der Artenvielfalt. Diese Entwicklungen belegen, dass entschlossener Kli-
maschutz Wirkung zeigt und die Wende hin zu einer nachhaltigen Zukunft bereits begonnen hat.
Um diese positiven Entwicklungen zu sichern und weiter voranzutreiben, ist eine verlassliche und
nachhaltige Finanzierung von Klima- und UmweltschutzmaRnahmen von zentraler Bedeutung.

Im Rahmen der UNFCCC COP30 und CBD COP17 stehen diese Themen im Zentrum der globalen
Verhandlungen. Ein besonderes Augenmerk gilt dabei der Mobilisierung umfangreicher Finanzmit-
tel, insbesondere durch eine verstarkte Einbindung des Privatsektors. Nur durch die wirksame Kom-
bination 6ffentlicher Férdermittel und privater Investitionen kénnen die erforderlichen MaRnah-
men in den Bereichen Minderung von Treibhausgasemissionen, Klimaanpassung, Erhalt und Wie-
derherstellung natirlicher Kohlenstoffsenken sowie Schutz der biologischen Vielfalt in der nétigen
Wirkungstiefe und Reichweite umgesetzt werden.

Mit dem neuen Forderinstrument IKI Large Grants, welches die bisherigen Themen- und Landercalls
zusammenfihrt, sollen diese positiven Entwicklungen weiterhin wirkungsvoll vorangebracht wer-
den. Die IKI Large Grants ermoglichen die Forderung groRvolumiger, transformativer Projekte, die
systemische Verdnderungen auf globaler, regionaler, nationaler und subnationaler Ebene unter-
stitzen kdnnen.

Der IKI Large Grants Ideenwettbewerb 2025 wird auf Basis der vorliegenden Férderbekanntma-
chung im Rahmen der COP30 in Belém, Brasilien veroffentlicht. Die Rolle des Privatsektors als we-
sentlicher Motor fiir Investitionen und Innovationen wird im diesjahrigen ILG-Calls ausdriicklich her-
vorgehoben. Die IKI fordert gezielt Ansatze, welche die Hebelwirkung 6ffentlicher Mittel zur Mobi-
lisierung privater Finanzierungen nutzen, um Wirkung und Skalierbarkeit zu erhéhen.

Wir laden alle internationalen Organisationen, zivilgesellschaftlichen Akteure sowie Vertreterinnen
und Vertreter aus dem Privatsektor ein, ihre innovativen und wirkungsorientierten Projektideen
einzureichen und gemeinsam mit der IKI neue Wege fiir einen nachhaltigen, klimafreundlichen
Wandel zu beschreiten.



3 Forderziel, Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage

3.1 Forderziel und Zuwendungszweck

Mit der Internationalen Klimaschutzinitiative (IKI) erfillt Deutschland einen Teil seiner finanziellen
Verpflichtungen aus der Klimarahmenkonvention (United Nations Framework Convention on Cli-
mate Change, UNFCCC) und dem Ubereinkommen von Paris (UvP - beschlossen mit "Gesetz zu dem
Ubereinkommen von Paris vom 12. Dezember 2015" vom 28. September 2016) sowie aus dem
Ubereinkommen (iber die biologische Vielfalt (Convention on Biological Diversity, CBD) mit dem
Globalen Biodiversitatsrahmen von Kunming-Montreal (Kunming-Montreal Global Biodiversity
Framework, GBF).

Die IKl ist ein zentraler Baustein Deutschlands zur internationalen Finanzierung von MaRnahmen
fiir den Klimaschutz, die Anpassung an die Auswirkungen des Klimawandels und den Erhalt der Bio-
diversitat in Schwellen- und Entwicklungslandern. Um die Ziele zu erreichen, den Verlust der biolo-
gischen Vielfalt zu begrenzen und das 1,5 Grad Ziel in Reichweite zu halten, missen alle Lander der
Welt eine Transformation hin zu treibhausgas-neutralen und biodiversitatsfreundlichen Gesell-
schaften erreichen. Die Entwicklungslander benétigen hierflir massive Unterstiitzung durch die In-
dustrielander. Mit der IKI werden deshalb Entwicklungs- und Schwellenlander gezielt dabei unter-
stutzt, diese Transformation ihrer gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Rahmenbe-
dingungen zu erreichen. Kernstiick der IKI ist es, mit den Projekten die Umsetzung und ambitio-
nierte Weiterentwicklung national festgelegter Klimaschutzbeitrage (Nationally determined contri-
butions, NDCs), Nationaler Anpassungsplane (National Adaptation Plans, NAPs) sowie Nationaler
Strategien und Aktionsplane zur biologischen Vielfalt (National Biodiversity Strategies and Action
Plans, NBSAPs) zu unterstitzen. Gleichermalien sollen verstarkt finanzielle Mittel mit den Projekten
mobilisiert und katalysiert werden, um diese Transformationen zu beschleunigen.

Mit der systematischen Integration einer Genderdimension erfullt die IKI nationale und internatio-
nale Verpflichtungen aus der Agenda 2030 fiir nachhaltige Entwicklung, der Klimarahmenkonven-
tion (UNFCCC, Enhanced Lima Work Programme on Gender) sowie dem Ubereinkommen iiber die
biologische Vielfalt (CBD, Gender Plan of Action). Zusatzlich orientiert sich die IKI am Ubereinkom-
men von Paris, das die Beitragsstaaten dazu auffordert, sich bei allen KlimaschutzmaRnahmen fir
Geschlechtergerechtigkeit und ,,Empowerment” von Frauen einzusetzen. Die Werte der Kl spiegeln
sich darlber hinaus in den Safeguards, den Forderausschlusskriterien sowie dem Unabhéngigen Be-
schwerdemechanismus wider. Diese sind verbindlich und gelten gleichermalen als Selbstverpflich-
tung flr den Geber bei der Férderentscheidungen sowie fiir alle geférderten Projekte.

Die IKI fordert Giber das Férderinstrument IKI Large Grants vorrangig groBvolumige Projekte, um die
Transformation hin zu einer nachhaltigen, biodiversitatsfreundlichen und emissionsarmen Wirt-
schafts- und Versorgungsstruktur zu beschleunigen. Dabei werden insbesondere folgende lGberge-
ordnete Ziele verfolgt:

e Derrechtliche Rahmen auf nationaler und subnationaler Ebene in Partnerldandern ist so gestal-
tet, dass er sektorenibergreifend Emissionsminderung, Anpassung und/oder Biodiversitats-
schutz und dessen Umsetzung starkt.

e Die Regierungen von Partnerlandern haben eine angemessene Ambitionssteigerung von Klima-
und Biodiversititsbeitrdgen in NDCs, NAPs, NBSAPs und/oder Langzeitstrategien (Long-term
strategies, LTS) vorgenommen.

e Die IKI leistet mittelfristige Beitrage zur direkten und indirekten Emissionsminderung in den
Partnerlandern.

e Vom Klimawandel betroffene Menschen in Partnerlandern der IKI werden bei der Anpassung
an die Folgen des Klimawandels unterstiitzt.



e (Okosysteme in IKI-Partnerldndern, einschlieBlich Kiisten und Meeresgebiete, unterliegen ver-
besserten Schutzpraktiken und nachhaltiger Nutzung.

e Die IKI hebelt ein Mehrfaches ihrer investierten Gelder fiir die Finanzierung von Klima- und
Biodiversitdatsmalinahmen — aus dem 6ffentlichen und dem privaten Sektor.

Unter Bericksichtigung der oben genannten Gbergeordneten Ziele adressieren die Projekte konkret
benannte Hemmnisse bei der Umsetzung der NDCs, NAPs, sowie der NBSAPs der Partnerlander.

3.2 Rechtsgrundlage

Die Bundesrepublik Deutschland gewahrt die Zuwendungen nach MalRgabe dieser Forderbekannt-
machung, der §§ 23 und 44 der Bundeshaushaltsordnung (BHO) und den dazu erlassenen Allgemei-
nen Verwaltungsvorschriften (VV). Ein Anspruch auf Gewahrung der Zuwendung besteht nicht. Viel-
mehr entscheidet die Bewilligungsbehorde in Auslibung ihres pflichtgemaRRen Ermessens im Rah-
men der verfligbaren Haushaltsmittel.

Projekte von Organisationen aus dem In- und Ausland werden grundsatzlich durch Zuwendungen
gefordert. Es erfolgt ausdriicklich keine vertragliche Vereinbarung lber die treuhdnderische Mittel-
verwaltung von Bundesmitteln gemal § 44 Absatz 3 BHO. Somit sind Fondseinzahlungen in den IKI
Large Grants (ILG) ausgeschlossen.

Bei Zuwendungen an ausldandische Durchfiihrungsorganisationen werden den Allgemeinen Neben-
bestimmungen fir Zuwendungen zur Projektforderung (ANBest-P) entsprechende Regelungen Be-
standteil eines privatrechtlichen Vertrages. Bei Zuwendungen an multilaterale Entwicklungsbanken
sowie internationale zwischenstaatliche Organisationen gelten die jeweils mit der Bundesrepublik
Deutschland verhandelten Mustervereinbarungen.

Fir die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der Zuwendung sowie fir den Nachweis und die
Prifung der Verwendung und die ggf. erforderliche Aufhebung des Zuwendungsbescheides und die
Rickforderung der gewahrten Zuwendung gelten die §§ 48 bis 49a Verwaltungsverfahrensgesetz
(VwWVFG), die §§ 23, 44 BHO und die hierzu erlassenen Allgemeinen Verwaltungsvorschriften. Der
Bundesrechnungshof ist gemal §§ 91, 100 BHO zur Prifung berechtigt.

Die der Forderbekanntmachung beigefligten Annexe sind verbindlich geltende Bestandteile der For-
derbekanntmachung. Sie geben detaillierte Hinweise zu vielen Aspekten und Schritten im Prozess
der Antragstellung.



4 Gegenstand, geographischer und finanzieller Rahmen der
Forderung

4.1 Gegenstand der Forderung

Uber die IKI Large Grants finanziert die IKI Klima-, Anpassungs- und Biodiversitdtsprojekte in ODA!-
fahigen Landern. Sie legt ihren Fokus auf die IKI-Schwerpunktlander sowie auf weitere Staaten, die
besondere Ambitionen zeigen (unter anderem im Rahmen einer Just Energy Transition Partnership
oder als Mitglied des Klimaclubs) bzw. besonders relevant sind fiir die IKI-Férderbereiche (zum Bei-
spiel Schliisselgebiete der biologischen Vielfalt). Geférdert werden Projekte, die einen Mehrebe-
nenansatz verfolgen und vor allem konkret aufzeigen, wie Klimaschutz, Anpassung und Biodiversi-
tatserhalt in der Praxis umgesetzt werden (u. a. durch Politikberatung, Kapazitdtsaufbau, Technolo-
giekooperation sowie Investitionen/ Finanzmechanismen und/oder die Implementierung in urba-
nen und peri-urbanen Rdumen). In diesem IKI Large Grants Call werden aktuelle Herausforderungen
im Klimaschutz, im Bereich Anpassung und beim Biodiversitatserhalt adressiert, die einen Bezug zu
den derzeitigen der internationalen Verhandlungen im Klima- und Biodiversitatsbereich auftreten.
Mit der ,,IKI Strategie 2030“ rlicken bilaterale Projekte wieder starker in den Vordergrund, um gro-
Rere Umsetzungserfolge sichtbar machen zu kdnnen. Fiir diese Anforderungen werden die nachfol-
gend genannten Themen- und Landerschwerpunkte mit spezifischen Zielen und bevorzugter geo-
graphischer Eingrenzung vorgegeben, fiir die Projektskizzen eingereicht werden kénnen. Die For-
derhohe pro Projekt kann abhangig vom Themen- und Landerschwerpunkt zwischen 12 und 20 Mil-
lionen EUR betragen.

4.2 Themen- und Landerschwerpunkte

Voraussetzung fiir eine Forderung ist unter anderem, dass die einreichende Organisation eine Pro-
jektskizze einem der nachfolgenden 11 Themen- und Landerschwerpunkte zuordnet.

Landerschwerpunkte:
1. Starkung der Stromspeicherung fiir die Integration erneuerbarer Energien und die Elektrifizie-

rung der Endverbrauchssektoren in Mexiko

2. Starkung der Resilienz indischer Wilder, Okosysteme und Biodiversitit gegeniiber Klimarisiken
durch eine wirksame und inklusive Umsetzung der im NAP (in Vorbereitung) hervorgehobenen
Anpassungsstrategien

3. Klimaintelligente Ansatze zum Schutz und zur Wiederherstellung slidafrikanischer Grasland-
schaften und der dazugehorigen Feuchtgebiete fir den langfristigen Erhalt von Biodiversitat
und die Forderung einer griinen Wirtschaftsentwicklung

Themenschwerpunkte:
4. Stromnetze und Stromspeicher als Gamechanger fiir die Energiewende

5. Urbane Wertschopfungsketten durch Bioenergienutzung: mit skalierbaren Lésungen zur nach-
haltigen Methanreduktion

6. Dekarbonisierung emissionsintensiver Sektoren in Subsahara Afrika oder Stid- und Slidostasien

1 ODA (Official Development Assistance) ist eine im OECD-Entwicklungsausschuss (DAC) vereinbarte und in-
ternational anerkannte MessgrofRe zur Erfassung 6ffentlicher Entwicklungsleistungen. ODA anrechenbar sind
nur Leistungen an Lander, die in der DAC-Lénderliste aufgefiihrt sind. Die Landerliste wird regelmaRig vom
DAC Uberarbeitet.


https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/topics/policy-sub-issues/oda-eligibility-and-conditions/DAC-List-of-ODA-Recipients-for-reporting-2024-25-flows.pdf

Starkung der Klimaresilienz von kiistennahen Stadten in Siid- und Siidostasien

8. Forderung integrierter Biookonomieansatze fiir den resilienzférdernden Klima- und Biodiversi-
tatsschutz

9. Mobilisierung finanzieller Ressourcen zur Umsetzung von integrierten NBSAPs

10. Pravention, Friitherkennung und rasche Reaktionsplanung zur Vermeidung negativer Auswir-
kungen von (invasiven) gebietsfremden Arten

11. (a) Skalierung erfolgreicher minderungsrelevanter IKI-Ansatze in den Bereichen Energie, Ener-
gieeffizienz, Industrie, NDC/LTS, Mobilitat, Entwicklung urbaner Rdume oder Klimafinanzierung
(mit Minderungsbezug)

11. (b) Skalierung erfolgreicher Anpassungsansdtze im Bereich National Adaptation Plans (NAPs)
und Ecosystem-based Adaptation (EbA)

Die Anforderungen der Themen- und Landerschwerpunkte an die einzureichenden Projektskizzen
werden in einem Dokument umfassend erlautert (siehe Themen- und Lianderschwerpunkte fir IKI
Large Grants 2025).



https://www.international-climate-initiative.com/fileadmin/iki/Dokumente/Calls/ILG/2025/ILG2025_Schwerpunkte_Themen_Laender_DE.pdf
https://www.international-climate-initiative.com/fileadmin/iki/Dokumente/Calls/ILG/2025/ILG2025_Schwerpunkte_Themen_Laender_DE.pdf

5 Zuwendungsempfanger

5.1 Anforderungen an alle Durchfliihrungsorganisationen

Forderfdhige Organisationen

Folgende Organisationen konnen sich bewerben:

¢ Nichtregierungsorganisationen,
e Hochschulen, Universitaten und Forschungseinrichtungen,

e internationale zwischenstaatliche Organisationen und Einrichtungen, (wie z. B. Entwicklungs-
banken),

e Organisationen und Programme der Vereinten Nationen sowie
e privatwirtschaftliche Unternehmen sowie wirtschaftliche Branchen- und Fachverbande.

Zuwendungen dirfen gemaR VV Nummer 1.2 § 44 BHO nur solchen Durchfiihrungsorganisationen
bewilligt werden, bei denen eine ordnungsgemale Geschaftsflihrung gesichert erscheint und die in
der Lage sind, die Verwendung der Mittel bestimmungsgemal nachzuweisen.

Nicht-forderfahige Organisationen

IKI-Fordermittel dirfen nicht zur Finanzierung von Regierungstatigkeiten verwendet werden. Nati-
onale Regierungen sind daher in der Regel keine forderfahigen Organisationen. Hierunter fallen ins-
besondere die obersten nationalen Stellen der 6ffentlichen Verwaltung in einem Land (nationale
Ministerien und/oder das Prasidialamt eines Landes). Ausnahmeregelungen sind nur in gut begrin-
deten Fallen zulassig.

Regionale Verwaltungsbehoérden und nachgeordnete Behorden sind nicht pauschal von einer For-
derung/Finanzierung durch die IKl ausgeschlossen, sondern kdnnen moglicherweise nach einer Ein-
zelfallpriifung zugelassen werden.

Rechtlich selbststandige, staatliche Unternehmen der Daseinsvorsorge sind in der Regel férderfa-
hig.

Einhaltung geltender Sanktionen

Die Durchfiihrungsorganisation verpflichtet sich als Antragsteller sowie als Zuwendungsempfanger,
alle anwendbaren EU- sowie UN-Sanktionsregime sowie geltende Sanktionen der Bundesrepublik
Deutschland einzuhalten. Der VerstoRR gegen anwendbare Sanktionsvorschriften kann die vollstan-
dige oder teilweise Riickforderung der Zuwendung auslésen.?

5.2 Anforderung: Umsetzung als Konsortium

Eine Voraussetzung fiir die Forderung ist die Bewerbung als Konsortium, d. h. als Zusammenschluss
von mindestens zwei Organisationen. Bei der Zusammenstellung des Konsortiums sollte bericksich-
tigt werden, dass sich der Abstimmungsaufwand mit zunehmender Anzahl der Konsortialmitglieder
sehr stark erh6ht. Aus diesem Grund diirfen bilaterale Projekte von maximal vier und regionale bzw.
globale Projekte von maximal sechs Konsortialpartnern (inklusive Hauptdurchfiihrungsorganisa-
tion) durchgefiihrt werden. Die Konsortien miissen jeweils eine Hauptdurchflihrungsorganisation
benennen. Von IKI-Projekten wird erwartet, dass in der Regel mindestens 50 Prozent der Forder-
mittel durch lokale Akteure in den Partnerlandern/-regionen umgesetzt werden (siehe auch IKI Lo-
cal Action Regelung).

2 Geltende Sanktionen kénnen auf der Sanktionskarte der EU eingesehen werden.



https://www.international-climate-initiative.com/PAGE383
https://www.international-climate-initiative.com/PAGE383
https://www.sanctionsmap.eu/#/main

Die Hauptdurchfiihrungsorganisation wird alleinige Vertragspartnerin der IKI. Sie ist die ausschliel3-
liche Empfangerin von direkten Zahlungen der IKI und verantwortlich fir die haushaltsrechtliche
Durchfiihrung des Projekts und fiir das Berichtswesen. Die Weiterleitung von Zuwendungen an Kon-
sortialpartner erfolgt im Einklang mit den einschlagigen Vorgaben der VV Nummer 12 zu § 44 BHO
und auf Basis von Weiterleitungsvertragen, welche die Hauptdurchfiihrungsorganisation mit jedem
Konsortialpartner abschliel8t (weitere Informationen und Muster-Weiterleitungsvertrag siehe hier).
Gemeinsam mit allen Konsortialpartnern muss zudem eine Kooperationsvereinbarung geschlossen
werden (siehe Annex 2: Kooperationsvereinbarung). Diese sollte — soweit moglich — bereits im Zuge
der Erstellung der Projektskizze in ihren Grundziligen zwischen den Konsortialpartnern abgestimmt
werden.

Die Hauptdurchfiihrungsorganisation ist verpflichtet, den Projektfortschritt aller beteiligten Konsor-
tialpartner (weiterleitungsempfangenden Organisationen) und weiteren Umsetzungspartnern tber
die gesamte Projektlaufzeit zu prifen und in die Berichterstattung zu integrieren. Art und Umfang
dieser Prifung sowie eine maogliche Verpflichtung zur Vorlage von Prifvermerken (inspection notes)
werden je nach zu Grunde liegendem Rechtsverhaltnis zwischen Zuwendungsgeber und -nehmer in
den Vertragen bzw. Zuwendungsbescheiden geregelt.

Die Hauptdurchflihrungsorganisation muss ihren Zugang zu den fiir das Projekt relevanten Stake-
holdern im jeweiligen Partnerland direkt oder tber die Konsortialpartner nachweisen. Es wird be-
griRt, wenn bei Projekten auf eine entsprechende Diversitat im Konsortium (z. B. IPLCs-Organisati-
onen) und bei den Auftragnehmenden geachtet wird, um dariiber Zielgruppen und weitere vielfal-
tige Akteure und Akteurinnen, insbesondere auf der lokalen Ebene, besser einzubinden und die
Nachhaltigkeit des Projekts zu erhéhen. Im Einklang mit der IKI Gender Strategie im Kontext von
Klima und Biodiversitat ist insbesondere auch eine Einbindung von Organisationen des Partnerlan-
des willkommen, die sich fiir soziale und Geschlechtergerechtigkeit einsetzen. lhre Einbindung soll
zu einer gender-responsiven und inklusiven sowie moglichst auch gender-transformativen Projekt-
planung und -umsetzung beitragen.

Die Rollen, Aufgaben und Verantwortlichkeiten innerhalb des Konsortiums missen nachvollzieh-
bar dargestellt werden und die fachlichen Starken der einzelnen Konsortialpartner widerspiegeln.
Rollen und Verantwortlichkeiten sollen auch im Sinne einer nachhaltigen Verankerung des Projekts
im Partnerland / der Region verteilt werden. Dementsprechend sollen méglichst Rollen in der Um-
setzung an lokale Organisationen vergeben werden. Die Gesamtforderung muss dabei entspre-
chend angemessen und nachvollziehbar zwischen den Durchfiihrungsorganisationen und Auftrag-
nehmenden aufgeteilt werden. Unterauftrage sind bei nachgewiesener Wirtschaftlichkeit zugelas-
sen. Dabei muss das vor Ort geltende Vergaberecht angewendet werden.

5.3 Besondere Anforderungen an die Hauptdurchfiihrungsorganisation

Umsatzkriterium

Das durchschnittliche jahrliche IKI-Férdervolumen des vorgeschlagenen Projekts darf nicht héher
sein als der durchschnittliche jahrliche Umsatz der Hauptdurchfliihrungsorganisation. Ausschlagge-
bend sind die zertifizierten Jahresabschliisse der letzten drei Geschaftsjahre.

Fachliche Erfahrung und Regionalexpertise

Die Hauptdurchfiihrungsorganisation hat dafiir Sorge zu tragen, dass sowohl sie selbst als auch ihre
Konsortialpartner (ber die nétige fachliche Kompetenz, administrative Kapazitit und Manage-
mentkompetenz zur Planung und Umsetzung des Projekts verfligen.

Die Hauptdurchfiihrungsorganisation muss seit mindestens flinf Jahren Projekte im Bereich der in-
ternationalen Zusammenarbeit im jeweiligen Themenfeld in ODA-Landern umsetzen. Zudem sind


https://www.international-climate-initiative.com/PAGE430
https://www.international-climate-initiative.com/PAGE140

Erfahrungen in der Zielregion erforderlich. Die Hauptdurchfiihrungsorganisation muss diese fachli-
che Erfahrung und Regionalexpertise Uiber Referenzen bereits im Skizzenformular nachweisen.



6 Art, Umfang und Hohe bei Zuwendungen

6.1 Artder Zuwendung

Fiir die Durchfihrung der Projekte konnen Zuwendungen im Rahmen einer Projektférderung als
nicht riickzahlbare Zuschiisse auf Ausgabenbasis gewahrt werden. Zuwendungen auf Kostenbasis
an die Hauptdurchfiihrungsorganisation sind ausgeschlossen, da eine Weiterleitung hier zuwen-
dungsrechtlich nicht zul3ssig ist. Letztempfangende Durchfiihrungsorganisationen haben im Rah-
men einer Weiterleitung die Moglichkeit, auf Kostenbasis geférdert zu werden (ausschlieBlich zu-
treffend flir Organisationen mit Niederlassung in Deutschland).

6.2 Hohe und Dauer der Zuwendung

Dauer der Zuwendung

Die Laufzeit der Férderung eines Projekts betragt maximal acht Jahre. Zuséatzlich besteht die Mog-
lichkeit der Forderung einer bis zu neunmonatigen Vorbereitungsphase zur Erstellung des Projek-
tantrages. Eine Mindestlaufzeit ist nicht vorgegeben. Die Férderung einer Vorbereitungsphase pra-
judiziert nicht die Entscheidung lber die Bewilligung des Projektantrags.

Hoéhe der Zuwendung

Das durch die IKI bereitgestellte Férdervolumen betragt pro Projekt 12 Mio. bis maximal 20 Mio.
EUR. Es gelten die weiteren Angaben zu den Festlegungen in den spezifischen Themen- und Lander-
schwerpunkten. Uber- oder Unterschreitungen des zulidssigen Férdervolumens fiihren zum Aus-
schluss der Projektskizze.

6.3 Finanzierungsart
Die Finanzierung erfolgt in der Regel als Teilfinanzierung.

Die Zuwendungsempfangenden haben sich unter Bericksichtigung ihrer Finanzkraft angemessen
an der Finanzierung des zu férdernden Zwecks mit einem finanziellen Eigenanteil zu beteiligen. Wel-
cher Einsatz von finanziellen Eigenmitteln angemessen ist, kann nur im Einzelfall entschieden wer-
den. Insgesamt muss dargelegt werden, dass die Projektfinanzierung auf Basis der geplanten Foér-
dermittel, finanziellen Eigenmittel und gegebenenfalls weiterer Drittmittel sichergestellt werden
kann. Des Weiteren sind Kooperationen mit Projekten, die von anderen Forderorganisationen fi-
nanziert werden, denkbar.

6.4 Zuwendungsfahige Ausgaben

Eine Forderung durch die IKI ist nur zuldssig, wenn die Umsetzung des beantragten Projekts ohne
den Einsatz 6ffentlicher Mittel nicht moglich ist (Subsidiaritatsprinzip). Ferner kénnen Projekte nur
dann geférdert werden, wenn mit dem Projekt zum Zeitpunkt der Antragstellung noch nicht begon-
nen wurde.

Gefordert werden kdnnen alle Ausgaben, die im Rahmen einer wirtschaftlichen und sparsamen
Haushaltsfihrung zur Erreichung des Projektziels erforderlich sind. Ausgabeneffizienz und eine
sparsame Verwendung der Mittel sind bei der Durchfiihrung darzulegen.

Mit den verbindlichen IKI-Ausschlusskriterien werden bestimmte Aktivitdten ausnahmslos von der
Forderung ausgeschlossen, die als zu risikobehaftet fliir Umwelt und Menschen angesehen werden
(siehe IKI Ausschlusskriterien).
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7 Sonstige Zuwendungsbestimmungen

Bestandteil eines Zuwendungsbescheids auf Ausgabenbasis sind zudem die Allgemeinen Nebenbe-
stimmungen flir Zuwendungen zur Projektférderung (ANBest-P) in der jeweils aktuellen Fassung.

Durchflihrungsorganisationen miissen sich im Antrag auf Férderung damit einverstanden erklaren,
dass

e samtliche mit dem Antrag oder im weiteren Verfahren eingereichten Unterlagen dem zustan-
digen Bundesministerium oder dem Projekttrager, dem Bundesrechnungshof und den Priifor-
ganen der Europaischen Union auf Verlangen vorgelegt, erforderliche Auskiinfte erteilt, Ein-
sicht in das Projekt betreffende Blicher und Unterlagen sowie Priifungen gestattet und ent-
sprechende Unterlagen zur Verfligung gestellt werden;

e auf Nachfrage Informationen an den Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestags, andere
Ausschisse und Mitglieder des Deutschen Bundestags tber Antrage beziehungsweise
Zuwendungen herausgegeben werden;

e das zustindige Bundesministerium oder seine Beauftragten im Rahmen der Offentlichkeitsar-
beit den Namen der geférderten Organisation, die Fordersumme und den Zweck der Forderung
bekannt geben;

e die Férderung auf Grundlage von § 44 BHO in Verbindung mit der Verwaltungsvorschrift Num-
mer 9.1 und 9.2 zu § 44 BHO in einem zentralen System des Bundes erfasst werden (Zuwen-
dungsdatenbank);

e alle im Zusammenhang mit der Férderung bekannt gewordenen Daten und Nachweise

o vom Projekttrager, dem zustandigen Bundesministerium oder einer von einem der beiden
beauftragten Stelle auf Datentrager gespeichert werden kénnen,

o zum Zweck der Erfolgskontrolle gemaR der VV Nr. 11 a zu § 44 BHO weiterverarbeitet wer-
den kénnen,

o vom zustandigen Bundesministerium an zur Vertraulichkeit verpflichtete, mit einer Evalu-
ation beauftragte Dritte weitergegeben und dort weiterverarbeitet werden kénnen

o fir Zwecke der Bearbeitung und Kontrolle der Antrage, der Statistik, Monitoring, wissen-
schaftliche Fragestellungen, Verknipfung mit amtlichen Daten, Evaluation und der Er-
folgskontrolle des Férderinstruments verwendet und ausgewertet werden kdnnen;

e die anonymisierten bzw. aggregierten Auswertungsergebnisse veroffentlicht und an den Bun-
destag und an Einrichtungen des Bundes und der Europaischen Union weitergeleitet werden
kénnen.

Um eine elektronische Bearbeitung zu ermoglichen, ist im Vorfeld sicherzustellen, dass die Moéglich-
keit der rechtssicheren elektronischen Zeichnung und Zustellung von Férderdokumenten besteht.

Evaluation und Transparenz

Die Durchflihrungsorganisationen sind verpflichtet, alle im Rahmen der Erfolgskontrolle bendtigten
und vom Zuwendungsgeber oder einer von ihm beauftragten Stelle benannten Daten bereitzustel-
len. Als wesentlichen Beitrag zur Erfolgskontrolle werden i.d.R. sémtliche Projekte, die im Rahmen
dieses Verfahrens ausgewahlt werden, einer externen Zwischenevaluation unterzogen. Zusatzlich
ist es moglich, dass Projekte fiir eine Abschlussevaluation ausgewahlt werden oder im Rahmen von
projektibergreifenden Evaluationen untersucht werden. Die Durchfiihrungsorganisationen sind
verpflichtet, die erforderlichen Daten und Informationen hierfiir dem zustandigen Bundesministe-
rium, dem Projekttrager sowie den fiir die Evaluationen beauftragten Stellen zur Verfliigung zu stel-
len, sowie Mitarbeitende mit relevantem Projekt-Knowhow fiir die Teilnahme an vorgesehenen Be-



fragungen, Interviews und sonstigen Datenerhebungen vorzusehen. Die Verarbeitung der bereitge-
stellten Daten erfolgt dabei DSGO-konform. Evaluationsergebnisse werden auf der IKI-Website un-
ter Wahrung aller datenschutzrechtlichen Belange veroffentlicht (siehe IKI-Webseite).

Das zustandige Bundesministerium veroffentlicht vierteljahrlich umfangreiche Projektinformatio-
nen zu laufenden und neu zugesagten IKI-Projekten aus dem Bereich Klima- und Biodiversitats-
schutz entsprechend des IATI-Standards (siehe auch: IATI-Daten). Die Durchfiihrungsorganisatio-
nen mussen sich damit einverstanden erklaren, dass das zustandige Bundesministerium oder seine
Beauftragten im Rahmen ihrer Berichterstattungen projektspezifische Informationen an die IATI-
Plattform Gbermitteln.

Regelung fiir den Umgang mit Emissionsminderungsgutschriften in der IKI

Im Rahmen der IKI fordert die Bundesregierung die Weiterentwicklung und Pilotierung marktba-
sierter Instrumente des Artikels 6 von Paris (UvP). Die Nutzung des Kohlenstoffmarkts als Finanzie-
rungsquelle in IKI-Projekten muss jedoch im Rahmen bestimmter Grenzen und Richtlinien erfolgen.

Grundsiatzlich diirfen keine ODA-Mittel fiir die Generierung von Emissionsminderungsgutschrif-
ten3 eingesetzt werden, die auf dem Compliance Markt zur Erfiillung von internationalen Minde-
rungszielen auRerhalb des Projektlandes verwendet werden kénnen. Die Zusatzlichkeit der Treib-
hausgasminderung und die ODA-Fahigkeit der IKI-Mittel ist sicherzustellen. Somit diirfen die durch
IKI-Mittel finanzierten Emissionsminderungen keine international transferier- und handelbaren
Minderungsgutschriften generieren, die fiir die Zielerreichung von Staaten oder Unternehmen in
internationalen Compliance-Systemen wie CORSIA eingesetzt werden. Gleichwohl kénnen die zu-
satzlich erreichten Emissionsminderungen in einem Partnerland zu dessen Ambitionssteigerung ge-
geniber dem jeweiligen aktuellen NDC-Ziel genutzt werden, z. B. im Rahmen von Mitigation Con-
tribution Units (MCU) unter Artikel 6.4 des UvP im freiwilligen Kohlenstoffmarkt. Hierzu bedarf es
entsprechender Vereinbarungen mit dem Partnerland.

Grundsatzlich sind die in Annex 5 dargelegten, umfassenderen Vorgaben der IKI zum Umgang mit
Minderungsgutschriften, inkl. der Anforderungen fiir technische und natirliche Kohlenstoffsenken,
einzuhalten.

IKI-Beschwerdemechanismus

IKI-Durchfiihrungsorganisationen sind dazu verpflichtet, die Beschwerdemaglichkeit des Unabhan-
gigen Beschwerdemechanismus (UBM) der IKI im Rahmen ihrer Projektdurchfiihrung unter ihren
Zielgruppen sowie betroffenen Zielgruppen im Projektgebiet in geeigneter Weise bekannt zu ma-
chen. Im Falle negativer Auswirkungen durch Projekte, die aus IKI-Mitteln geférdert werden, muss
sichergestellt sein, dass das Vorkommnis umgehend (idealerweise innerhalb von drei Werktagen)
dem IKI Office gemeldet werden. Es besteht im Falle einer eingehenden Beschwerde beim IKI UBM
die Verpflichtungen zur Kooperation mit dem UBM.

31m Englischen wird von ,Carbon removal and/or reduction certificates/credits” gesprochen. Im Deutschen werden die
Begriffe Minderungszertifikate, Minderungsgutschriften, Emissionsminderungszertifikate oft synonym verwendet. Zerti-
fiziert wird hier eine Emissionsminderung (Umgerechnet in die Einheit CO2 Aquivalent), die entweder durch eine zusitz-
liche Minderung oder Einbindung von Treibhausgasen (verglichen mit der Baseline) entsteht. Nicht verwechselt werden
sollten diese Zertifikate mit Emissionsberechtigungen, welche in einem Emissionshandelssystem gehandelt werden und
einem ,Cap“ unterliegen. Um Verwirrungen zu vermeiden, benutzen wir hier daher den Begriff (Emissions-)Minderungs-
gutschriften.
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8 Auswahl- und Forderverfahren

8.1 Skizzenphase

Das Verfahren fir die Auswahl von Projekten erfolgt in zwei Phasen: der Skizzenphase und der An-
tragsphase. Die Teilnahme am Ideenwettbewerb als Teil der Skizzenphase steht sowohl potentiellen
deutschen und internationalen Zuwendungsempfangern, als auch potentiellen Auftragnehmern in
Form von Durchfiihrungsorganisationen des Bundes offen. Letztere kdnnen jedoch keine Férderung
in Form von Zuwendungen beantragen. Weitergehende Informationen fiir Durchflihrungsorganisa-
tionen des Bundes hinsichtlich der Teilnahme am Ideenwettbewerb sind in einem separaten Doku-
ment aufgefiihrt (siehe Informationen fiir Durchfiihrungsorganisationen des Bundes).

Mit der Betreuung und Administration der Projekte sowie der Durchfiihrung des Ideenwettbewerbs
des ILG-Calls ist das IKI Office der Zukunft — Umwelt — Gesellschaft (ZUG) gGmbH beauftragt (siehe
Kontakt zur Projekttragerin). Die Auswahl der Skizzen und letztendliche Bewilligung der Projektan-
trage erfolgt durch die fiir die IKI verantwortlichen Bundesministerien BMUKN und AA.

Online Seminar fir interessierte Organisationen

Fir den 02.12.2025 und 03.12.2025 ist je ein Online-Seminar in englischer Sprache geplant, um in-
teressierten Organisationen eine Vorstellung dariiber zu vermitteln, was eine gute Skizze auszeich-
net. Darlber hinaus soll vertiefend tiber den Auswahlprozess und das weitere Verfahren informiert
werden (siehe IKI-Webseite).

Auswahlprozess

In einem Auswahlprozess werden forderfahige Skizzen anhand von Auswahlkriterien bewertet.
Letztere unterteilen sich in Mindestanforderungen und Bewertungskriterien. Werden Mindestan-
forderungen nicht erfillt, fihrt dies ohne Weiteres zum Ausschluss einer Skizze. Die Bewertungs-
kriterien hingegen dienen in unterschiedlicher Gewichtung als Grundlage fiir die Bewertung der zu-
|assigen Skizzen (siehe Annex 1).

Das zustandige Bundesministerium trifft unter allen Einreichungen, die die Mindestanforderungen
erfillen, eine Vorauswahl aussichtsreicher Projektskizzen. In diesen Auswahlprozess sind fachlich
die zustandigen Bundesministerien, die Projekttragerin sowie die jeweilige Deutsche Botschaft im
Partnerland eingebunden. Diese Vorauswahl wird anhand der in der Férderbekanntmachung be-
schriebenen formalen und fachlichen Bewertungskriterien zusatzlich extern detailliert begutachtet.
Auf Basis aller Begutachtungsergebnisse und der zur Verfligung stehenden Haushaltsmittel trifft das
zustandige Bundesministerium die Entscheidung, welche Skizzen in der zweiten Phase des Verfah-
rens weiterverfolgt werden. Es werden in der Regel sowie im Rahmen der zur Verfligung stehenden
Haushaltsmittel eine, in Ausnahmefillen zwei bis maximal drei Skizzen pro Themen- und Lander-
schwerpunkte ausgewahlt.

Die Landerschwerpunkte wurden jeweils eng mit den Partnerministerien der entsprechenden
Schwerpunktldander abgestimmt. Auch die Bewertung und Auswahl der Skizzen fiir Linderschwer-
punkte erfolgt in enger Abstimmung mit den Partnerministerien.

Die Projektskizze muss fristgerecht, vollstandig sowie inklusive aller geforderter Unterlagen in
englischer Sprache auf Basis des IKI-Skizzenformulars ausschlieBlich (iber die IKI Online-Plattform
eingereicht werden.

Dabei gilt folgender Stichtag: 17.02.2026. Fir diesen ILG-Call werden nur Projektskizzen beriicksich-
tigt, die vollstandig und fristgerecht bis einschlieRlich 14:00 Uhr (MEZ) Gber die Onlineplattform
eingegangen sind. Ein Nachreichen ist im Ideenwettbewerb nicht moglich.
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Der online vollstandig ausgefillten Projektskizze miissen folgende Unterlagen im PDF-Format

beim Absenden beigefligt werden:

1. Projektkonzept (max. 8 Seiten) in der auszufiillenden Vorlage (Download im Skizzenportal, IKI
Online-Plattform)

Organisational Chart zur Erlduterung der Konsortialstruktur

3. Unterstltzungsschreiben der Partnerregierung fir bilaterale Projektskizzen, die sich auf The-
menschwerpunkte beziehen (siehe Muster im Annex 4). Flir Landerschwerpunkte ist das nicht
notwendig.

Zusatzlich eingereichte Dokumente (z. B. Entwurf Kooperationsvereinbarung) sind nicht entschei-
dend fiir den Auswahlprozess und werden bei der Bewertung der Skizzen nicht beriicksichtigt.

8.2 Antragsphase

Das im Folgenden beschriebene Verfahren der Antragsphase richtet sich an Hauptdurchfiihrungs-
organisationen, die nach erfolgreichem Abschluss der Skizzenphase Uber einen Projektantrag eine
Forderung in Form einer Zuwendung beantragen kénnen.

Unterrichtung zur Skizzenauswahl, Auftaktgesprach

Zu Beginn der Antragsphase werden alle Hauptdurchfiihrungsorganisationen der ausgewahlten
Skizzen Uber das Ergebnis der Bewertung schriftlich unterrichtet und im Erfolgsfall aufgefordert,
einen ausfuhrlichen Projektantrag einzureichen. Des Weiteren findet nach Terminabstimmung ein
Auftaktgesprach (Kick-off) statt. Die einschldagigen Bestimmungen und Mustervorlagen werden in-
dividuell bereitgestellt und sind dariber hinaus auf der IKI -Webseite abrufbar.

Optionale Vorbereitungsphase

Bei Bedarf kann eine Vorbereitungsphase zur Erstellung des Projektantrags geférdert werden, um
das Projekt gemeinsam mit relevanten Akteuren und Akteurinnen optimal an den Bedarfen vor Ort
auszurichten. Durchfiihrungsorganisationen miissen bereits in der Projektskizze ausfiihren, wes-
halb eine Vorbereitungsphase fiir die Erstellung des Projektantrags notwendig oder nicht notwen-
dig ist. Sofern in der Projektskizze die Forderung einer Vorbereitungsphase vorgesehen wird, muss
die Hauptdurchfiihrungsorganisation innerhalb von fiinf Wochen nach dem Auftaktgesprach einen
entsprechenden Projektantrag fiir die Vorbereitungsphase einreichen. Die einschldgigen Bestim-
mungen und Mustervorlagen werden auf der IKI-Website bereitgestellt. Uber das Priifergebnis des
Zuwendungsgebers wird der Antragsteller schriftlich informiert.

Die Vorbereitungsphase und die dadurch gewonnenen Ergebnisse sollen insbesondere die Qualitat
des einzureichenden Projektantrags verbessern, die lokale Verankerung und den politischen Riick-
halt der Partnerregierung/en sicherstellen sowie Nachfragen wahrend des Anbahnungsprozesses
minimieren. Eine Vorbereitungsphase ist dann besonders zu empfehlen, wenn:

Eine Vorbereitungsphase ist dann besonders zu empfehlen, wenn:
e die Durchfiihrungsorganisation keine direkte Erfahrung mit der Umsetzung von IKI-Projekten
hat;

e Projektregionen flir MaRnahmen vor Ort zusammen mit den Partnerlandern festgelegt werden
miussen;

e eine langjahrige Projektzusammenarbeit im vorgeschlagenen Konsortium mit den ausgewahl-
ten lokalen Partnern bislang nicht erfolgt ist;

e der Projekterfolg besonders von einer libersektoralen Anbindung in den Partnerlandern sowie
der Beteiligung lokaler Akteur*innen abhangt;
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e die Gewinnung von notwendigen Detaildaten der Projektregion zur Umsetzung des Gesamt-
projekts zeitaufwandig ist.

Die Ausgaben der Vorbereitungsphase sind im Rahmen der zu beantragenden Mittel fiir das Ge-
samtprojekt forderfahig und sind damit bei der Budgetplanung des Gesamtbudgets bzw. fir die
Durchflihrungsphase entsprechend zu beriicksichtigen.

Die Dauer der Vorbereitungsphase wird zusatzlich zur maximalen Projektlaufzeit von acht Jahren
veranschlagt (siehe hierzu auch Dauer der Zuwendung). Die Vorbereitungsphase kann bis zu neun
Monate in Anspruch nehmen. Zeitraum und Aktivitdten der Vorbereitungsphase missen klar abge-
grenzt werden von Zeitraum und Aktivitaten der eigentlichen Projektumsetzung (Durchfiihrungs-
phase). Wahrend der Vorbereitungsphase werden ausschlieflich MaBnahmen mit vorbereitendem
Charakter geférdert, jedoch keine Mallnahmen zur Umsetzung von Projektzielen.

Der in der Vorbereitungsphase erstellte finale Projektvorschlag fir die Durchfiihrungsphase ist
elektronisch beim IKI Office der ZUG einzureichen. Nach Eingang des detaillierten Projektantrags
sowie eventuell erforderlicher Nachforderungen wird der finale Projektantrag abschlieBRend durch
das IKI- Office der ZUG und das zustandige Bundesministerium geprift und die Férderung bei posi-
tivem Prifergebnis gewahrt.

Antragsphase ohne (optionale) Vorbereitungsphase:

Ist keine Vorbereitungsphase geplant, muss ein Antrag fiir die Durchfliihrung des Projektes in Form
eines detaillierten Projektvorschlags innerhalb von fiinf Monaten nach dem Auftaktgesprach elekt-
ronisch beim IKI Office der ZUG eingehen. Nach Eingang des detaillierten Projektantrags sowie even-
tuell erforderlicher Nachforderungen wird der finale Projektantrag abschlieffend durch das IKI
Office der ZUG sowie das zustdndige Bundesministerium geprift und die Forderung bei positivem
Prifergebnis gewahrt.

Durchfiuhrung einer Genderanalyse

In der Antragsphase ist fiir alle Projekte entsprechend eine nach den Mindeststandards der IKI
durchgefiihrte Genderanalyse vorzulegen (siehe IKI Gender Guidelines). Fiir Projekte mit Vorberei-
tungsphase soll die Genderanalyse wahrend der Vorbereitungsphase durchgefiihrt werden, fir alle
anderen Projekte innerhalb der ersten sechs Monate nach Projektbeginn.
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9 Formale und fachliche Anforderungen an die Projektskizze

9.1 Partnerlander/-regionen

ODA-féhigkeit und Anzahl der Partnerldnder

Alle fur ein Projekt vorgeschlagenen Partnerlander miissen zum Stichtag der Einreichung der Pro-
jektskizze ODA-fahig sein (vgl. Liste ODA fahige Lander). Die Anzahl der Lander, die in der Projekt-
skizze adressiert werden, ist auf maximal finf zu beschranken, um die Wirkung in einzelnen Landern
zu erhéhen. Weitere Beschriankungen bestehen ggf. durch die Vorgaben in den einzelnen Themen-
und Landerschwerpunkten. Wenn Projektskizzen die in den Themen- und Léanderschwerpunkten
definierte Anzahl an Partnerlandern lber- oder unterschreiten, werden sie in der Projektauswahl
automatisch nicht weiter bericksichtigt.

Geographischer Ansatz

Im jeweiligen Themenschwerpunkt ist der geographische Ansatz jeweils weiter spezifiziert. Abwei-
chungen vom vorgegebenen geographischen Ansatz des jeweiligen Themenschwerpunktes fihren
zum automatischen Ausschluss der Projektskizze.

Sollte der geographische Ansatz im Themenschwerpunkt nicht weiter spezifiziert sein, gelten fol-
gende Grundsatze:

e Projekte mit einem Partnerland (bilaterale Projekte) werden gemaR der ,IKI-Strategie” bevor-
zugt in den IKI-Schwerpunktlandern ausgewahlt.

e Bei regionalen Projekten missen die Lander in der jeweiligen geographischen Region nicht
zwingend benachbart sein. Die Abdeckung von verbundenen Wirtschafts- oder Naturrdumen
ist jedoch zu bevorzugen.

e Globale Projekte, die mehrere Lander auf mehr als einem Kontinent abdecken, sind nur in Aus-
nahmefallen und bei gesonderter Begriindung des Mehrwerts forderfahig.

In jedem Fall muss der geographische Ansatz (regional/bilateral/global) nachvollziehbar erldutert
werden. Wenn die Partnerlander nicht eindeutig durch den Themenschwerpunkt festgelegt wur-
den, missen Partnerlander in der Projektskizze festgelegt werden. Projektideen fir konfliktbe-
troffene Lander sowie Lander mit Einschrankungen fur auslandische Finanzierung sollten auf Risiken
fir die Umsetzung eingehen. Fiir Konfliktkontexte sind MalBnahmen zur konfliktsensiblen Projek-
tumsetzung darzustellen.

Landerschwerpunkte suchen ausschlielRlich bilaterale Projekte in dem jeweiligen IKI-Schwerpunkt-
land.

Anschlussfahigkeit/Vermeidung von Doppelférderung

Zur Ausschopfung von Synergien und zur Vermeidung von Doppelférderung sind Beziige zu anderen
Férderinstrumenten und -bereichen zu geplanten, laufenden und friiheren FordermaBnahmen der
Bundesregierung, der Europdischen Union sowie von nationalen und internationalen Forderinstitu-
tionen und -programmen anderer Geber zu beriicksichtigen. Hierfiir sind einschlagigen Datenban-
ken zu nutzen (u. a. Zuwendungsdatenbank, Auftragsdatenbank). Je mehr das vorgesehene Projekt
in seinen Zielen, Zielgruppen, MaBnahmen und konkreten Produkten einem laufenden/abgeschlos-
senen Projekt dhnelt, desto praziser ist die Abgrenzung beziehungsweise Ankniipfung darzulegen.
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9.2 Fachliche Anforderungen an die Projektskizzen

Projektkonzept

Zur Darstellung der Projektidee ist neben dem ausgefiillten Skizzenformular ein Projektkonzept ein-
zureichen (siehe hierzu auch Fristen und Unterlagen).

Das Projektkonzept darf eine Seitenzahl von acht Seiten nicht lberschreiten. Der Text darf die
SchriftgroRe 11pt (Schriftart Arial) aufgrund der Textmengenbegrenzung nicht unterschreiten. In-
nerhalb der IKI Online-Plattform ist die zu nutzende Vorlage fiir das Projektkonzept hinterlegt.

Die Anforderungen an die Projektskizze und das Projektkonzept sind nachfolgend gelistet:

Thematische Passfahigkeit

Die eingereichte Projektskizze muss mit dem gewahlten Themen- oder Landerschwerpunkt liber-
einstimmen. Eine Verfehlung der Anforderungen des Themen- oder Landerschwerpunktes fihrt
zum automatischen Ausschluss der Projektskizze.

Klima- und Biodiversitidtsrelevanz

Die Projekte sollen je nach Ausrichtung des Themen- oder Landerschwerpunktes die Partnerlander
dabei unterstiitzen, die Ziele des UvP beziehungsweise der CBD und somit des GBF zu erreichen.
Aus der Projektskizze sollte nachvollziehbar hervorgehen, wie die geplanten Projektaktivitdten ei-
nen Beitrag zur Umsetzung oder Weiterentwicklung der NDCs sowie des NAP-Prozesses bzw. der
NBSAPs leisten.

SDGs

Die Projekte sollen dem ganzheitlichen Ansatz der Agenda 2030 folgen und alle betroffenen UN-
Nachhaltigkeitsziele (SDGs) sowie mogliche Zielkonflikte berticksichtigen. Insbesondere Methoden
der Okobilanzierung, d. h. der ganzheitliche Umgang mit Ressourcen, Chemikalien, Abféllen, sollen
konsequent mitgedacht werden, um dem transformativen Ansatz der Agenda 2030 zu mehr Nach-
haltigkeit gerecht zu werden.

Zielgruppen

Das Projektkonzept soll deutlich alle fiir das Projekt relevanten Zielgruppen (an der Umsetzung be-
teiligte und von Projektergebnissen profitierende Gruppen) nennen und nachvollziehbar darlegen,
wie die geplanten Projektaktivitaten einen konkreten und sichtbaren Beitrag zur Losung aktueller
Herausforderungen fiir die Zielgruppen leisten kdnnen. Die Listung der relevanten Zielgruppen er-
folgt gender-disaggregiert und gegebenenfalls aufgeschlisselt nach anderen im Projektkontext re-
levanten Faktoren wie Alter, sozio6konomische Stellung, IPLCs-Zugehorigkeit etc. Es ist darzustel-
len, wie diese Akteurinnen und Akteure, insbesondere vulnerable Gruppen (z. B. IPLCs), mit ihren
Belangen in der bisherigen und zukiinftigen Projektkonzeption und -umsetzung einbezogen wurden
und werden (siehe auch Kapitel 9. Stakeholder Engagement der IKI-Safeguards-Policy). Private und
staatliche Unternehmen sollen dem jeweiligen Kontext entsprechend im Projektkonzept als Ziel-
gruppe erwogen werden, um eine kosteneffiziente Erreichung der IKI-Ziele zu gewahrleisten und
Kompetenzen sowie Strukturen fiir eine Skalierung der Wirkungen (iber die Projektlaufzeit hinaus
zu ermoglichen. Ferner ist zu skizzieren, wie ein Wissenstransfer zu den jeweiligen Zielgruppen
stattfinden soll.



https://ideas.international-climate-initiative.com/en/iki-call/login-applicant
https://www.international-climate-initiative.com/PUBLICATION1675

Politischer Riickhalt

Fir die erfolgreiche Durchfiihrung der Projekte ist ein ausdriickliches Interesse der Regierungen der
Partnerlander an der Zusammenarbeit mit der Bundesrepublik Deutschland zum Klimaschutz bezie-
hungsweise Biodiversitatserhalt notwendig. In der Skizzenphase wird dazu eine Erstbewertung hin-
sichtlich des politischen Riickhalts vorgenommen.

Daflr muss in der Projektskizze nachvollziehbar dargelegt werden, dass die geplanten Projektakti-
vitaten zur politischen Prioritatensetzung des jeweiligen Partnerlandes passen und im Falle einer
Umsetzung durch die Regierungen der Partnerlander unterstiitzt werden. Es wird empfohlen, anzu-
geben, ob die Regierungen der Partnerldander und andere wichtige Interessengruppen im Rahmen
der Skizzenerstellung bereits zum vorgeschlagenen Projektkonzept konsultiert wurden.

Die politische Absicherung ist dann im weiteren Prozess durch die Durchfiihrungsorganisation ge-
meinsam mit dem zustdndigen Bundesministerium und der Projekttragerin sicherzustellen.

Unterstitzungsschreiben fiir bilaterale Projektskizzen

Flr Projektskizzen mit nur einem Partnerland (bilaterale Projektskizzen) ist dartber hinaus wahrend
der Skizzenphase ein Unterstitzungsschreiben der jeweiligen Partnerregierung vorzulegen. Dieses
sollte bestenfalls bereits bei Einreichung der Projektskizze vorliegen. Andernfalls sollte dieses Un-
terstiitzungsschreiben nach Aufforderung durch das IKI Office nachgereicht werden®.

Fir Landerschwerpunkte sind keine Unterstiitzungsschreiben erforderlich, da hier das jeweilige
Partnerministerium direkt in die Skizzenauswahl eingebunden ist.

Die Unterstiitzungsschreiben sollten von dem fiir die Projektdurchflihrung zustandigen nationalen
Ministerium des betreffenden Sektors und/oder vom zustandigen Ministerium fur die UNFCCC-KIi-
maverhandlungen bzw. die CBD-Biodiversitatsverhandlungen ausgestellt werden (Template fiir die
Unterstlitzungsschreiben unter Annex 4).

Auch fur Projektskizzen mit mehr als einem Partnerland (regionale oder globale Projektskizzen) kon-
nen Unterstiitzungsschreiben eingereicht werden, diese sind aber zum Zeitpunkt der Skizzeneinrei-
chung noch nicht erforderlich.

Einbettung in nationale Rahmenbedingungen

Die geplanten Projektaktivitditen mussen die jeweiligen politischen, wirtschaftlichen, kulturellen
und rechtlichen Rahmenbedingungen in den Partnerlandern/-regionen berticksichtigen und an na-
tionale/regionale Politiken anschlieRen (auch Gber NDCs/NBSAPs/NAPs hinaus). Dies betrifft auch
nationale Strategien zur Gleichberechtigung der Geschlechter.

Hierzu sollten auch bestehende globale, regionale und nationale Partnerschaften und Kooperati-
onsmechanismen genutzt bzw. Beitrdge zu diesen geleistet werden (wie beispielsweise die NDC-
Partnerschaft oder die NBSAP Accelerator Partnership). Die Nutzung ihrer Inhalte, Strukturen, Ab-
ldufe und Netzwerke im jeweiligen Landerkontext kann z. B. durch die 6ffentlich zuganglichen In-
formationsangebote und in Abstimmung mit den Ansprechpersonen in den Sekretariaten bzw. vor
Ort erfolgen.

4 Auch E-Mails der Partnerministerien, welche die Unterstiitzung fiir das Projektkonzept bestitigen, werden
zundchst akzeptiert. In diesem Fall muss das formelle Unterstiitzungsschreiben spatestens zum Auftaktge-
sprach nachgereicht werden.
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Local Action Kriterium

Es wird von IKI-Projekten explizit erwartet, dass mindestens 50 Prozent der gesamten IKI-Foérder-
mittel (bezogen auf den beantragten Zuwendungsbetrag des Antragstellenden) durch lokale Akteu-
rinnen und Akteure in den Partnerldndern/-regionen umgesetzt werden. Ausnahmen sind in zu be-
grindenden Einzelfidllen moglich (s. Ausnahmeregelung Annex 3) und beinhalten kein Generalisie-
rungsrecht flir weitere Projekte der antragstellenden Organisation. Als lokale Akteure gelten Durch-
flihrungsorganisationen des Konsortiums sowie Auftragnehmende, die eine eigene Rechtsperson-
lichkeit nach dem jeweils geltenden nationalen Recht des Partnerlandes vorweisen kénnen oder im
Fall von regionalen Organisationen ihre Aktivitdten auf die jeweilige Projektregion fokussieren (fiir
weitere Informationen siehe Annex 3).

Uber die Umsetzung der Férdermittel hinaus sollen im Rahmen des Projekts fachliche und administ-
rative Kompetenzen von lokalen Organisationen genutzt und/oder weiterentwickelt werden. Durch
eine enge Zusammenarbeit mit lokalen Organisationen soll ein Beitrag zu der lokalen Verankerung,
der Kapazitatsentwicklung vor Ort und der Nachhaltigkeit von Projekten geleistet werden. Fiir wei-
tere Informationen siehe: Wie die Internationale Klimaschutzinitiative (IKI) die lokale Einbettung
von Projekten starkt.

Ambition, Transformation und Innovation

Das Projekt muss im jeweiligen Lander- und Sektorkontext ambitionierte Ziele verfolgen und auf
messbare Ergebnisse ausgelegt sein.

Der transformative Charakter des Projektkonzepts muss durch mehrere oder alle der folgenden
Aspekte deutlich werden:

. Ambition: Durch das Projekt wird eine substanzielle und messbare Verbesserung gegeniber
eines Business-as-usual-Verlaufs erreicht und dokumentiert.

Die Skizze muss darlegen, wie das Projekt in bestehende Initiativen zur kohlenstoffneutralen
und/ oder biodiversitdtserhaltenden Entwicklung im Partnerland, regional, und/oder global,
eingebettet ist und diese unterstitzt.

. Wandel: Durch das Projekt werden Systemveranderungen und/ oder Verhaltensdanderungen
von Entscheidungstragenden bzw. einer Anzahl von Individuen oder Institutionen bewirkt.

Die dafir erforderlichen Schritte sollen nicht oder nur sehr schwer umkehrbar sein (Schaf-
fung ,positiver Pfadabhangigkeiten®, z. B. durch den groRdimensionierten Aufbau von klima-
freundlicher Infrastruktur oder Inkrafttreten neuer gesetzlicher Rahmenbedingungen, etc.).

. Modellcharakter: Das Projekt arbeitet transparent, ist durch eine geeignete 6ffentliche Do-
kumentation replizierbar und entfaltet eine skalierbare Wirkung in anderen Landern/ Regio-
nen und/ oder vergleichbaren Sektoren.

Die IKI fordert Ansatze mit Innovationskraft, die neue oder teilweise neue Losungen fir die Heraus-
forderungen an den Klima- und Biodiversitatsschutz anbieten. , Innovativ” bedeutet in diesem Zu-
sammenhang jegliche technologische, methodische oder soziale MaRnahme, die in der Projektre-
gion bisher nicht oder nicht in der Form angewandt wurde. Sofern das vorgeschlagene Projekt eine
erfolgreiche bestehende Methode skaliert, kann dies als Innovation angesehen werden.


https://www.international-climate-initiative.com/PAGE383
https://www.international-climate-initiative.com/PAGE383

Projektplanung

Die Projekte miissen die Qualitat ihrer Losungsansatze durch die Anwendung einer Wirkungslogik
demonstrieren, welche einen Beitrag zu den (ibergeordneten Zielen der IKI leistet und sich an den
methodischen Vorgaben der Organisation flir wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
(OECD) orientiert. Die Darstellung der Wirkungslogik sollte im jeweiligen Kontext plausibel sein und
eine hinreichend ambitionierte, realistische und detaillierte Losung fiir die Problemstellung des
Projekts anbieten. Die vorgeschlagenen Projektaktivitdaten sollen dabei mit dem zur Verfligung ste-
henden Budget und innerhalb des gewdhlten Zeitraums realistisch umsetzbar sein. Bei der Projekt-
planung ist besonders darauf zu achten, dass die jahrliche Budgetplanung realistisch ist. Es kann
nicht davon ausgegangen werden, dass nicht abgerufene Mittel automatisch und vollumfanglich in
die Folgejahre Gbertragen werden.

Hebelung privater Finanzierung

Mit Bezug auf die IKI-Strategieziele ist grundsatzlich erwiinscht, dass Projekte Kapital von internati-
onalen oder nationalen/lokalen privaten Investierenden direkt hebeln (Mobilisierung) und/ oder
die Voraussetzungen fir private Investitionen im Klima- und Biodiversitatsbereich verbessern, um
somit indirekt zur Hebelung von privatem Kapital beizutragen (Katalysierung). Fir die Definition und
Erfassung von privater Mobilisierung gilt der Annex 6 der Bestimmungen der OECD.

Einbindung des Privatsektors

Es ist grundsatzlich erwiinscht, dass das Projekt den Privatsektor (liber die Hebelung von privater
Finanzierung hinaus) in das Projekt einbindet (insb. als Zielgruppe). Die Einbindung des Privatsektors
als Zielgruppe kann direkt oder indirekt geschehen. Beispiele sind die Verbesserung von Rahmen-
bedingungen fiir privatwirtschaftliches Handeln, die Entwicklung und Forderung griiner Geschafts-
modelle, die Einbindung des Privatsektors fiir die Exit-Strategie des Projektes, Beratungen und Schu-
lungen fir Unternehmen, Teilnahme von Unternehmensvertretern an Workshops und Veranstal-
tungen des Projekts.

Der Privatsektor umfasst alle Organisationen, die gewinnorientierte Aktivitditen umsetzen und
mehrheitlich in privatem Besitz sind. Dazu gehdren Finanzinstitute und -intermedidre, nationale und
multinationale Unternehmen, kleine- und mittlere Unternehmen, Genossenschaften, Einzelunter-
nehmer und landwirtschaftliche Betriebe. Organisationen des Privatsektors gleichgestellt sind (ge-
winnorientierte) Staatsunternehmen, die privatrechtlich organisiert sind. Auch Verbande, die die
Interessen privater Unternehmen oder privatrechtlich organisierter staatlicher Unternehmen ver-
treten, werden wie Organisationen des privaten Sektors behandelt. Dies gilt unabhangig davon, ob
diese Verbande eine Gewinnerzielungsabsicht aufweisen oder gemeinniitzig sind.

Verstetigung der Projektwirkungen nach Ablauf der Férderung (Exit-Strategie)

Aus der Projektskizze muss ersichtlich sein, wie die Projektaktivitaten dazu beitragen, dass gefor-
derte Aktivitdten und Ergebnisse auch nach Ende der IKI-Forderung durch Akteurinnen und Ak-
teure vor Ort fortgefiihrt werden bzw. erhalten bleiben kénnen. Dabei kann auch Bezug auf die
gewadhlte Konsortialstruktur genommen werden. In den letzten beiden Jahren der Projektlaufzeit
muss ein Fokus der Aktivitaten darauf liegen, dies sicherzustellen (,Exit-Strategie”). Der Privatsek-
tor kann eine zentrale Akteursgruppe fir eine erfolgreiche Exit-Strategie darstellen und soll daher
dem jeweiligen Kontext entsprechend im Konzept verstarkt bericksichtigt werden. Eine Aufsto-
ckung der Forderung zum Projektende oder Projektverlangerung inkl. Aufstockung ist generell nicht
vorgesehen.
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Klimaneutralitat

Die IKI beflrwortet MaBnahmen zur Vermeidung und Reduktion von Treibhausgasemissionen aus
Dienstreisen (z. B. durch Videokonferenzen oder Reisen mit Ziigen). Die Durchfiihrungsorganisatio-
nen sind verpflichtet, Projektaktivitaten und Investitionen aus Projektmitteln unter groRtmoglicher
Einsparung von Treibhausgasemissionen, ressourceneffizient und umweltschonend zu tatigen. So-
fern Dienstreisen nicht vermieden oder die daraus entstehenden Treibhausgasemissionen reduziert
werden konnen, ist die Kompensation forderfahig. Bei der Auswahl der Kompensationsprojekte
sollte auf qualitativ hochwertige Zertifikate Wert gelegt werden (siehe: Freiwillige CO2-Kompensa-
tion durch Klimaschutzprojekte).’

Umwelt- und Sozialstandards

Die systematische Berticksichtigung von Umwelt- und Sozialstandards innerhalb der IKI soll verhin-
dern, dass IKI-Projekte negative Auswirkungen auf Mensch und Umwelt haben. Von den Durchfiih-
rungsorganisationen der IKI wird erwartet, dass sie die IKI-Safeguards-Policy und die Safeguards
Standards des Green Climate Fund einhalten (aktuell IFC Performance Standards). Moégliche Um-
welt- und Sozialrisiken sowie geplante Safeguards-MaRnahmen sind in der Projektskizze darzule-
gen. Die Risikokategorie hat keinen Einfluss auf das Projektauswahlverfahren, sofern die Safe-
guards-MaRnahmen dem Risiko angemessen sind.

Genderstrategie und Uberwindung von Diskriminierungen

Zur Erreichung der IKI-Genderstrategie sollen IKI-Projekte mit konkreten MaRnahmen so ausgerich-
tet werden, dass geschlechterbasierte Benachteiligungen und Diskriminierung abgebaut sowie ein
Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung geleistet werden. Die IKI férdert basierend darauf Projekte
mit einer mindestens gender-responsiven Projektplanung und Umsetzung (siehe auch IKI Gender
Guidelines). Die IKI unterstitzt Projekte mit einem gender-transformativen Ansatz.

Ebenso sollen IKI-Projekte im Rahmen ihrer Projektaktivitdten dazu beitragen, soziale, kulturelle,
geographische, politische, rechtliche, religitse, rassistische, ableistische oder 6konomische Diskri-
minierung und Benachteiligung zu Gberwinden.

5 Wir empfehlen unter Art 6.4 UvP registrierte Zertifikate mit einem Accounting unter Art.6.2 UvP zu nutzen.
Sog. ,mitigation outcome units“ unter Art. 6.4 UvP kdnnen alternativ genutzt werden, um die Implementie-
rung von NDCs in Entwicklungsldander zu starken, ohne diese zur Klimaneutralstellung der Emissionen zu nut-
zen.
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https://www.ifc.org/en/insights-reports/2012/ifc-performance-standards
https://www.international-climate-initiative.com/PAGE140
https://www.international-climate-initiative.com/PUBLICATION1795
https://www.international-climate-initiative.com/PUBLICATION1795

10 Kontakt zur Projekttragerin

Bei Fragen zur Internationalen Klimaschutzinitiative, dem ILG Call oder den Bestimmungen dieser
Forderbekanntmachung wenden Sie sich bitte ausschlieRlich an das IKI Office der ZUG:

IKI Office der Zukunft — Umwelt — Gesellschaft (ZUG) gGmbH
StresemannstralSe 69-71
10963 Berlin

E-Mail: IKI-Office@z-u-g.org
Tel.: +49 30 72618 — 0222

Fiir telefonische Sprechzeiten siehe IKI Webseite.

Gesonderte Informationen und Kontakte sind Uiber die IKI-Website zu folgenden Themen zu finden:

IKI Gender Strategie Kontakt Gber Gender Helpline
Unabhéngiger Beschwerdemechanismus (UBM) der IKI Kontakt liber Geschdftsstelle des UBM
IKI-Safeguards - Umwelt- und Sozialstandards Kontakt Gber das IKI-Safeguards-Team
Local Action Kontakt tber das IKI Office
Emissionsgutschriften Kontakt Gber das IKI Office
Schwerpunktldnder der IKI Kontakt Gber das IKI Office

Berlin, den 17.11 2025

Flr die Bundesregierung
vertreten durch das Bundesministerium fir Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz
und nukleare Sicherheit

Im Auftrag
Dr. Philipp Behrens
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Annex 1: IKI-Auswahlkriterien

Die Projekte werden von der Projekttragerin und den zustandigen Bundesministerien nach den folgenden Anforderungen bewertet und ausgewahlt:

Kriterien
! — Mindestanforderungen
Zur Begutachtung der eingereichten Skizzen werden sowohl Mindestanforderungen als auch Bewertungskriterien genutzt. Alle Mindestanforderungen, die
bei Nicht-Einhaltung zum Ausschluss der Projektskizze aus dem Auswahlprozess fiihren, sind durch ein ,,!

\Erlﬁuterungen \

“

gekennzeichnet.

Formale Eignung des Projektkonzepts

Fordervoraussetzungen/Finanzierungsvoraussetzungen

1 ! [Fristgerechte Einreichung Gber Onli-Die Einreichung der Projektskizze erfolgte fristgerecht und tber die IKI-Onlineplattform.
neplattform

2 ! Vollstéandigkeit der Unterlagen Die Unterlagen wurden vollstdandig und gemaR den Vorgaben eingereicht.

3 I [Finanzierungsnotwendigkeit Es besteht eine Finanzierungsnotwendigkeit.

4 I Kein vorzeitiger MalRnahmenbeginn Die Projektumsetzung hat vor Skizzeneinreichung noch nicht begonnen.

5 ! JAusschlusskriterien Das Projekt sieht keine Aktivitaten vor, die gemaR der IKI-Ausschlusskriterien von der Forderung oder Finan-

zierung ausgeschlossen sind.
Dauer und Hohe der Forderung/Finanzierung

6 ! [Fordervolumen/ Das in der Projektskizze vorgeschlagene IKI-Férdervolumen bzw. IKI-Finanzierungsvolumen entspricht dem im
Finanzierungsvolumen jeweiligen Themen- oder Landerschwerpunkt spezifizierten Vorgaben.

7 ! |Projektlaufzeit Die Projektlaufzeit betragt hochstens acht Jahre. Eine ggf. notwendige Férderung/Finanzierung einer Vorbe-

reitungsphase zur Erstellung des Projektantrags von bis zu neun Monaten ist auf Antrag moéglich und zahlt nicht
zur Projektlaufzeit.

Projektférderung/Projektfinanzierung

8 Finanzielle Eigenbeteiligung Die finanzielle Eigenbeteiligung der Hauptdurchfiihrungsorganisation und/oder die Summe zusatzlicher Fi-
nanzmittel (Co-Finanzierung) sind nachvollziehbar und angemessen.

9 Hebelung privater Finanzierung Das Projekt soll einen Beitrag zur Hebelung (Mobilisierung und/oder Katalysierung) von privater Finanzierung
leisten.

10 Einbindung des Privatsektors Das Projekt soll (liber die Hebelung von privater Finanzierung hinaus) den Privatsektor in das Projekt einbinden

(insbesondere als Zielgruppe).



https://www.international-climate-initiative.com/fileadmin/iki/Dokumente/Safeguards/IKI_Ausschlusskriterien_DE_202305.pdf
https://www.international-climate-initiative.com/fileadmin/iki/Dokumente/Calls/ILG/2025/ILG2025_Schwerpunkte_Themen_Laender_DE.pdf

Wahl Partnerland/-lander

11 | ! |ODA-fahige Staaten Die Partnerlander sind bei Einreichung der Skizze auf der Liste der ODA-fahigen Staaten.

12 | ! |Partnerlander Es besteht eine Ubereinstimmung mit den fiir den Themen- oder Linderschwerpunkt méglichen Partnerlan-
dern.

13 IAngemessener geographischer An-Der geographische Ansatz der Projektskizze (regional/bilateral/global) ist nachvollziehbar begriindet.

satz

14

Anzahl der Partnerlander

Die Anzahl der Lander, die in der Projektskizze adressiert werden, ist auf maximal funf beschrankt.

Fachliche Eignung des Projektkonzepts

15

Zielsetzung des Themen- oder Lan-
derschwerpunktes

Das geplante Projekt ist fachlich geeignet, die spezifischen Ziele des jeweiligen Themen- oder Landerschwer-
punktes zu erreichen.

Einordnung in den Umsetzungskontext

16 Relevanz fur die Umsetzung der|Das geplante Projekt leistet einen relevanten Beitrag zur Umsetzung der NDCs/NAPs/NBSAPs.
NDCs/NBSAPs/NAPs
17 IAnschlussfahigkeit an nationale/re- |Das geplante Projekt schlieRt auch dariber hinaus an konkrete politische und rechtliche Rahmenbedingungen
gionale Politiken sowie Politiken und Prioritaten in der Region/im Land an und nutzt bestehende Partnerschaften.
18 Relevanz fiir die Umsetzung der UN-Das geplante Projekt folgt dem ganzheitlichen Ansatz der Agenda 2030 und bericksichtigt alle betroffenen
Nachhaltigkeitsziele (SDGs) SDGs. Mogliche Zielkonflikte werden in Betracht gezogen.
19 Politischer Riickhalt/ Die Projektskizze ldsst auf eine grundsatzliche Unterstiitzung der geplanten Projektaktivitdten durch die Re-
Unterstlitzungsschreiben gierung des Partnerlandes schlieBen. Bei Einreichung der Projektskizze konnen Unterstiitzungsschreiben bei-
gefligt werden, diese sind aber nur fir bilaterale Projektskizzen bereits wahrend der Skizzenphase erforderlich,
auBer bei den Landerschwerpunkten.
20 Anknipfung an die Projektland- Das geplante Projekt knupft an die bestehende Projektlandschaft/Forderlandschaft vor Ort an. Eine Doppel-

schaft/Forderlandschaft; keine Dop-
pelférderung/-finanzierung

forderung/Doppelfinanzierung wird vermieden.

25


https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/DAC-List-of-ODA-Recipients-for-reporting-2024-25-flows.pdf
https://www.international-climate-initiative.com/fileadmin/iki/Dokumente/Calls/ILG/2025/ILG2025_Schwerpunkte_Themen_Laender_DE.pdf
https://www.international-climate-initiative.com/fileadmin/iki/Dokumente/Calls/ILG/2025/ILG2025_Schwerpunkte_Themen_Laender_DE.pdf

Projektplanung

21 Wirkungslogik Die Projektskizze demonstriert die Qualitat seines Problemlésungsansatzes durch Anwendung der OECD-Wir-
kungslogik.

Der vorgeschlagene Losungsansatz ist ambitioniert und mit dem zur Verfligung stehenden Budget innerhalb
des gewdhlten Zeitraums realistisch umsetzbar.

22 Ambition und Messbarkeit Das geplante Projekt hat fiir den jeweiligen Projektkontext ambitionierte Ziele und ist auf messbare Ergebnisse
ausgelegt. Die gezielte Berlicksichtigung von Geschlechtergerechtigkeit im Rahmen der Projektplanung wird
positiv bewertet.

23 Transformation Durch das Projekt sollen Systemverdanderungen und/oder dauerhafte Verhaltensianderungen von Entschei-
dungstragenden bzw. einer maRgeblichen Anzahl von Individuen oder Institutionen bewirkt werden.

24 Innovation Das geplante Projekt hat einen neuen, innovativen Loésungsansatz fiir eine Region.

25 Umwelt- und Sozialrisiken, moglicheMogliche Umwelt- und Sozialrisiken sowie mégliche Safeguards-MaRnahmen werden nachvollziehbar und an-

Safeguards-Malinahmen gemessen dargelegt. Die Verpflichtung zur Einhaltung der Safeguards-Standards ist Fordervoraussetzung bzw.
Finanzierungsvoraussetzung.
26 Forderung der Im Projektkonzept sind konkrete MaBnahmen vorgesehen, die ungleichen Geschlechterrollen, -verhaltnissen
Geschlechtergerechtigkeit und -normen entgegenwirken. Somit ist ein gender-responsiver Ansatz plausibel. Diese Mallnahmen dienen
der Umsetzung der Projektziele und sind in der Wirkungslogik deutlich erkennbar.
Zielgruppen
27 Partizipation und Wissenstransfer zuln der Projektskizze wird nachvollziehbar dargestellt, wie relevante Zielgruppen und ihre Belange in der bishe-
Zielgruppen rigen und zukiinftigen Projektkonzeption und -umsetzung einbezogen wurden bzw. werden.
Zudem wird nachvollziehbar dargestellt, wie der Wissenstransfer zu relevanten Zielgruppen stattfinden soll.
Verstetigung und Replizierbarkeit der Projektergebnisse

28 Exit-Strategie Aus der Projektskizze wird ersichtlich, wie die Projektaktivitaten dazu beitragen, dass geforderte oder finan-
zierte Aktivitdten und Ergebnisse auch nach Ende der Férderung oder Finanzierung durch die IKI fortgefiihrt
werden bzw. erhalten bleiben (Exit-Strategie).

29 Replizierbarkeit Das geplante Projekt ist in anderen Landern/Regionen und/oder anderen Sektoren replizierbar.




Kriterien fiir Durchfiihrungsorganisationen

Eignung Konsortium

30 | ! Bewerbung als Konsortium Die Projektskizze sieht eine Bewerbung als Konsortium vor, d. h. ein Zusammenschluss von mindestens zwei
lAnzahl Konsortialpartner Organisationen. Dabei dirfen bilaterale Projekte von maximal vier und regionale bzw. globale Projekte von
maximal sechs Konsortialpartnern durchgefiihrt werden.

31 Local Action Mindestens 50 % der gesamten IKI-Mittel (bezogen auf den beantragten Zuwendungsbetrag des Antragstel-

(50 %-Regel) lenden bzw. Finanzierungsbetrag des Beauftragten) werden durch Akteurinnen und Akteure umgesetzt, die als|
lokale Organisationen eingestuft werden (siehe Annex 3: Einstufung als ,,lokale” Organisationen).

32 Angemessene Rollen- und Aufga-Die Aufgaben- und Rollenverteilung innerhalb des Konsortiums ist angemessen und nachvollziehbar.

benverteilung

33 Angemessene Budgetaufteilung Die Allokation des Gesamtbudgets zwischen den Durchfiihrungsorganisationen ist angemessen, gerecht, fir
alle Beteiligten kostendeckend und nachvollziehbar.

Eignung der Durchflihrungsorganisationen
34 Fachliche Eignung und Kompeten-Die Hauptdurchfiihrungsorganisation und Konsortialpartner verfiigen liber die notige fachliche und administ-|
zen aller Durchfiihrungsorganisatio-rative Eignung sowie Managementkompetenz zur Umsetzung und Koordinierung der geplanten Projektaktivi-
nen taten.

35 Zugang zu relevanten Stakeholdern |Die Hauptdurchfiihrungsorganisation stellt ihren Zugang zu den fiir das Projekt relevanten Stakeholdern (in-
klusive lokale Bevélkerung, z. B. IPLCs) im Partnerland direkt oder Gber die Konsortialpartner nachvollziehbar|
dar.

36 | ! [Rechtsform Die Hauptdurchfiihrungsorganisation und Konsortialpartner haben eine geeignete Rechtsform und sind somit
forderfahig oder finanzierungsfahig.

Formale Eignung der Hauptdurchfiihrungsorganisation

37 | ! |Umsatzkriterium Die Hauptdurchfiihrungsorganisation erfillt das Umsatzkriterium.

38 | ! |Abrechnung auf Ausgabenbasis Die Abrechnung der Hauptdurchfiihrungsorganisation erfolgt auf Ausgabenbasis (zutreffend fir Organisatio-
nen mit Hauptsitz in Deutschland).

Fachliche Eignung der Hauptdurchfiihrungsorganisation

39 | ! [Erfahrung in der internationalen Zu-Die Hauptdurchfiihrungsorganisation verfiigt Gber mindestens fiinf Jahre Erfahrung in der thematisch relevan-|

sammenarbeit ten Projektumsetzung in ODA-Ldandern.

40 Regionalexpertise Die Hauptdurchfiihrungsorganisation hat Erfahrungen in der Zielregion.
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Annex 2: Kooperationsvereinbarung

Eine Voraussetzung fir die Forderung ist die Bewerbung als Konsortium, d. h. als Zusammenschluss
von mindestens zwei Organisationen. Die Konsortien missen jeweils eine Hauptdurchfiihrungsor-
ganisation benennen.

Die Hauptdurchfliihrungsorganisation wird alleinige Vertrags- oder Vereinbarungspartnerin der IKI.
Sie ist die ausschliefliche Empfangerin von direkten Zahlungen der IKI und verantwortlich fiir die
haushaltsrechtliche Durchfiihrung des Projekts und das Berichtswesen. Gemeinsam mit allen Kon-
sortialpartnern muss eine Kooperationsvereinbarung geschlossen werden, welche dem Férderan-
trag beigelegt wird. Die Kooperationsvereinbarung sollte — soweit moglich — bereits im Zuge der
Erstellung der Projektskizze in ihren Grundziigen zwischen den Durchfiihrungsorganisationen abge-
stimmt werden. Sie erganzt die der Férderung zugrundeliegenden Regelungen zwischen den Kon-
sortialpartnern und darf keine gegenlaufigen Vereinbarungen oder Regelungen enthalten.

Die Konsortialpartner bleiben vollstandig eigenverantwortlich fir die Kooperationsvereinbarung
und sollten sich bei Bedarf rechtliche Beratung suchen. Eine Rechtsberatung, Haftung und/oder in-
haltliche Priifung durch das zustandige Bundesministerium oder das IKI Office der ZUG erfolgt nicht.

Vor der Férderentscheidung muss eine grundsatzliche Ubereinkunft der Durchfiihrungsorganisatio-
nen liber mindestens folgende Punkte nachgewiesen werden:

e Hauptdurchfiihrungsorganisation

e weitere Durchfiihrungsorganisationen (Rechtsform, Sitz, Vertretungsberechtigung) Laufzeit,
Arbeitsplan und klare Aufgabenteilung der weiteren Durchflihrungsorganisationen

Dariuber hinaus sollten folgende Aspekte im Rahmen der Kooperationsvereinbarung abgestimmt
werden:

e Berichts- und Informationspflichten im Konsortium

e Haftung der Konsortialpartner

e Nutzungs- und Urheberrechte

e Umgang mit Anderungen wihrend der Projektlaufzeit

e Sichtbarkeit der Konsortialpartner

e Verfahren Uber die Beilegung von internen Streitigkeiten wie z. B. das Einschalten einer Medi-
ation



Annex 3: Local Action — Einstufung als ,,lokale” Organisationen

Fur lokale zivilgesellschaftliche, teilstaatliche und privatwirtschaftliche Organisationen im Konsor-
tium bzw. als Auftragnehmende gilt:

(1) Lokale Organisationen missen eine eigene Rechtspersdnlichkeit nach dem jeweils gelten-
den nationalen Recht im Partnerland haben.

(2) Partnerministerien sind von der Férderung grundsatzlich ausgeschlossen. IKI-Férdermittel
dirfen nicht zur Finanzierung von Regierungstatigkeiten verwendet werden.

Fir nationale und regionale Biiros von internationalen zivilgesellschaftlichen, teilstaatlichen und
privatwirtschaftlichen Organisationen gilt:

(1) Bilros missen in einem Partnerland registriert sein und dort anfallende Steuern zahlen; und

(2) Das nationale oder regionale Biiro kann unabhangige Entscheidungen treffen und ist in der
operativen Gestaltung und Umsetzung der Projektmittel weitestgehend unabhangig von
Weisungen der ,Dachorganisation”.

Internationale Organisationen, die diese Kriterien nicht erfiillen, kdnnen ihren Projektbudgetanteil
nicht als Local Action anrechnen, auch wenn nationales Personal im Projekt angestellt ist. Daher
zahlen nationale Biiros von internationalen multilateralen Organisationen, wie bspw. UN-Agentu-
ren, der GIZ oder KfW, Botschaften anderer Lander oder nationale Bliros anderer bilateraler Geber-
lander nicht als Local Action.

Fir regionale Organisationen wie regionale Entwicklungsbanken, regionale Staatenverbinde/ Wirt-
schaftsgemeinschaften gilt:

(1) Die Organisation hat einen Sitzin einem Land der Region, in der das IKI-Projekt durchgefiihrt
wird, und fokussiert Aktivitaten auf die Partnerlander;

(2) Mindestens eines der Partnerlander ist Teil dieser Region;
(3) Nationale Partnerinstitutionen sind an der Umsetzung auf Landesebene beteiligt.

(4) Fur Banken und Netzwerke: Die Partnerlander sind Mitglieder der regionalen Bank oder des
regionalen Netzwerks.

In begriindeten Ausnahmen kdnnen IKI-Projekte von der Zielgro8e von 50 Prozent abweichen:

(1) Im Sinne einer Forderung des Stid-Siid-Austausches kann es eine Ausnahme von der 50-
Prozent-Regel geben, wenn ein wesentlicher Teil des Projektbudgets von Organisationen
aus dem globalen Stiden umgesetzt wird, die nicht im Partnerland oder der Region regis-
triert sind.

(2) Projekte kénnen von der 50-Prozent-Regel abweichen, wenn sie plausibel begriinden kén-
nen, dass die Local Action-Anforderung aufgrund von besonderen Landes- oder Fachkon-
texten nicht moglich und/oder ein hohes Hindernis fiir die Wirksamkeit und Durchfihrung
des Projekts darstellt, oder sonstige Griinde vorliegen, die in der spezifischen Projektkons-
tellation liegen.

Ob Ausnahmen zuldssig sind, wird fallspezifisch entschieden. Auch im Falle von Ausnahmen soll der
Local Action moglichst hoch sein.
Fir weitere Informationen siehe IKI Website: Local Action oder Local Action FAQ. Im FAQ finden

sich auch nahere Informationen zur Unabhangigkeit von Organisationen zur ,,Dachorganisation”.
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Annex 4: Muster Unterstitzungsschreiben

Contact IKI

IKI Office

Zukunft — Umwelt — Gesellschaft (ZUG) gGmbH
Stresemannstralle 69-71

10963 Berlin

Germany

Template Letter of Endorsement

Place, Date

Dear ...,

the [Name of institution], represented by [Name of representative], hereby confirms its support of
the project outline [“Project title ’] as submitted by the project consortium of [Names of implement-
ing organisations] for the ideas competition “Large Grants call 2025” under the International Cli-
mate Initiative (IKl) of the Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, Nuclear
Safety and Consumer Protection (BMUKN) and the German Federal Foreign Office (AA).

We confirm that the objectives of the project outline are aligned with national policies and strate-
gies, including the national commitments of the [NDC/ NBSAP/ NAP].

We understand that this letter does not represent any commitment to IKI-funding, nor does it give
rise to any legal entitlement. The decision on funding will be based on the review of a full project
outline and depends on the available budgetary allocations.

Given the above, we are pleased to confirm the support of this planned project, if pre-selected for
IKI-funding, and we are willing to collaborate extensively with the consortium for its successful com-
pletion.

Signature
Name of contact person
Position

Ministry



Annex 5: Regelungen zum Umgang mit Emissionsminderungsgut-
schriften® in der IKI

Die Bundesregierung setzt sich im Rahmen der IKI auf globaler Ebene fiir eine hohe Integritdt von
Kohlenstoffmarkten und die Ausrichtung dieser auf die Ziele des UvP ein. Die Position der Bundes-
regierung ist, dass bei der Nutzung internationaler Kohlenstoffmarkte das Zusammenspiel der
Marktakteure an den Zielen des UvP ausgerichtet werden muss, damit diese zu einer globalen Am-
bitionssteigerung fihren und die notwendige Transformation zu Netto-Treibhausgasneutralitat vo-
ranbringen. Daflr miissen auf der Angebots- und Nachfrageseite des Marktes qualitative Anforde-
rungen erfillt werden.

Im Rahmen der IKI férdert die Bundesregierung die Weiterentwicklung und Pilotierung marktba-
sierter Instrumente des Artikel 6 des UvP. Hierzu gehéren insbesondere Aktivititen zur Einfiihrung
und Starkung von THG-Bepreisungsinstrumenten sowie zur Férderung der integren Nutzung von
Kohlenstoffmarkten in dem vom Artikel 6 des UvP vorgegebenen Rahmen. Die Bundesregierung
strebt an, auch alle Marktaktivitaten des freiwilligen Kohlenstoffmarkts unter Artikel 6.4 zu etablie-
ren (vgl. Position der Bundesregierung zur Rolle des freiwilligen Kohlenstoffmarktes).

IKI-Mittel sollen dazu beitragen, die Qualitdt und Transparenz im Kohlenstoffmarkt zu férdern, pri-
vates Kapital fiir die Skalierung der IKI-Projekte zu hebeln und die Finanzierung von Minderungs-
maRnahmen Uber das Projektende hinaus sicher zu stellen. Einen Schwerpunkt der IKI stellt hierbei
die Integration der MalRnahmen und Methodologien in die zukiinftigen NDCs der Partnerlander dar.

Um eine klare Trennung zwischen ODA-fahigen Klimafinanzierungsmitteln und Compliance-Mark-
ten fiir Emissionsminderungsgutschriften sicherzustellen, miissen folgende Vorgaben eingehalten
werden:

e [Kl-geforderte Projekte konnen in ihrer Zielsetzung vorsehen, dass konzeptionelle Vorbe-
reitungen (Methodologie-Entwicklung, Projektdesign und Machbarkeitsstudien) und Kapa-
zitatsaufbau fiir Minderungsaktivitaten unter Artikel 6 — und vorrangig Artikel 6.4 — erar-
beitet werden (d. h. bis zum Erreichen der Finanzierungsreife von Kohlenstoffmarktprojek-
ten). Jedoch darf die technische Implementierung von Klimaschutzmalnahmen, die zu in-
ternational transferier- und handelbaren Emissionsminderungszertifikaten (ITMOs) oder
Removal-Zertifikaten fihren, nicht durch IKI-Mittel umgesetzt werden, sondern muss un-
abhangig von der IKI-Férderung durch externe Finanzierungsquellen erfolgen. Die techni-
sche Umsetzung der Minderungsaktivitat kann sowohl parallel zum IKI-Projekt als auch nach
Projektende erfolgen. Mit dieser klaren Abgrenzung zur IKI-Férderung ware es moglich,
dass ITMOs generiert werden.

e Anschubfinanzierung’ fiir pilothafte Artikel 6 ProjektmaRBnahmen (d. h. eine technische
Umsetzung) ist unter der Voraussetzung maoglich, dass durch IKI-Mittel generierte Minde-
rungsgutschriften entweder a) stillgelegt werden missen (Nachweis der ITMO-Stilllegung

6 Im Englischen wird von “Carbon removal and/or reduction certificates/credits” gesprochen. Im Deutschen werden die
Begriffe Minderungszertifikate, Minderungsgutschriften, Emissionsminderungszertifikate oft synonym verwendet. Zerti-
fiziert wird hier eine Emissionsminderung (Umgerechnet in die Einheit CO2 Aquivalent), die entweder durch eine zusatz-
liche Minderung oder Einbindung von Treibhausgasen (verglichen mit der Baseline) entsteht. Nicht verwechselt werden
sollten diese Zertifikate mit Emissionsberechtigungen, welche in einem Emissionshandelssystem gehandelt werden und
einem ,,Cap“ unterliegen. Um Verwirrungen zu vermeiden, benutzen wir hier daher den Begriff (Emissions-)Minderungs-
gutschriften.

7 Beispielsweise die Einfiihrung teurer oder hochwertiger Minderungstechnologien wie z. B. griine Kiihlung oder techni-
sche Senken, die zu Emissionsminderungen und der Generierung von Minderungsgutschriften fiihren.
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erforderlich) oder b) im Implementierungsland verbleiben und dem NDC des Gastgeber-
landes (,,host-country“-NDC) angerechnet werden (sog. Mitigation Contribution Units-
MCU) und somit zur NDC-Umsetzung des Landes beitragen. Fir den jeweiligen Verwen-
dungszweck - Stilllegung ITMO oder MCU - bedarf es aktivitatsbezogener Vereinbarungen
mit dem Partnerland.

Klimaschutzprojekte im Bereich freiwilliger Kohlenstoffmarkt

e Die deutsche Bundesregierung strebt an, dass moglichst alle internationalen Marktaktivita-
ten des freiwilligen Kohlenstoffmarktes (VCM) unter Artikel 6.4 registriert werden (interna-
tionales UN-Register), um Transparenz und Qualitdt im globalen Kohlenstoffmarkt sicher-
zustellen und Transformation in den Implementierungslandern voranzutreiben. Klima-
schutzmaBnahmen Uber den VCM konnen daher nur mit IKI-Mitteln geférdert werden,
wenn sie Uiber den Artikel 6.4 Kreditierungsmechanismus des Pariser Abkommens (PACM)
umgesetzt werden.

e Durch IKI-Mittel erzielte Emissionsminderungen dirfen grundsatzlich keine auf dem frei-
willigen Kohlenstoffmarkt international transfrier- und handelbaren Minderungsgut-
schriften generieren, die von den Durchfiihrungsstaaten fiir Compliance-Zwecke (z. B. NDC
oder CORSIA) autorisiert wurden.

e Eine Forderung von Minderungsgutschriften fiir ein rein nationales Zertifizierungssystem
(nicht international transferier- und handelbar) des jeweiligen Implementierungslandes, in
dem die Emissionsminderungen entstehen, ist moglich und zur Ambitionssteigerung gegen-
Uber dem NDC wiinschenswert.

o Artikel 6.4 Zertifikate, die einen freiwilligen Beitrag zur Zielerfiillung des NDC des Gastge-
berlandes darstellen (MCU), sollen zur Mobilisierung von privaten Mitteln erganzend zu ei-
ner Finanzierung durch IKI-Mittel genutzt werden.

Klimaschutzprojekte im Bereich technischer und natiirlicher Kohlenstoffsenken

Flr die Qualitatsanforderungen von Zertifikaten im Wald- und Landnutzungssektor sowie fiir tech-
nische Senken, die mit IKI-Mitteln gefordert werden, ist der Removal-Standard unter Artikel 6.4
verpflichtend. Fir die Finanzierung von Klimaschutzprojekten im Bereich Landwirtschaft, Wald oder
Landnutzung gilt es zudem die Nachhaltigkeits- inkl. Soziale-(Benefit-Sharing)-Anforderungen der
IKI und der einschldgigen internationalen Standards wie die Cancun Safeguards und Berichtssys-
teme zu erfiillen.



	1 Abkürzungsverzeichnis
	2 Vorwort
	3 Förderziel, Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage
	3.1 Förderziel und Zuwendungszweck
	3.2 Rechtsgrundlage

	4 Gegenstand, geographischer und finanzieller Rahmen der  Förderung
	4.1 Gegenstand der Förderung
	4.2 Themen- und Länderschwerpunkte

	5 Zuwendungsempfänger
	5.1 Anforderungen an alle Durchführungsorganisationen
	Förderfähige Organisationen
	Nicht-förderfähige Organisationen
	Einhaltung geltender Sanktionen

	5.2 Anforderung: Umsetzung als Konsortium
	5.3 Besondere Anforderungen an die Hauptdurchführungsorganisation
	Umsatzkriterium
	Fachliche Erfahrung und Regionalexpertise


	6 Art, Umfang und Höhe bei Zuwendungen
	6.1 Art der Zuwendung
	6.2 Höhe und Dauer der Zuwendung
	Dauer der Zuwendung
	Höhe der Zuwendung

	6.3 Finanzierungsart
	6.4 Zuwendungsfähige Ausgaben

	7 Sonstige Zuwendungsbestimmungen
	Evaluation und Transparenz
	Regelung für den Umgang mit Emissionsminderungsgutschriften in der IKI
	IKI-Beschwerdemechanismus

	8 Auswahl- und Förderverfahren
	8.1 Skizzenphase
	Online Seminar für interessierte Organisationen
	Auswahlprozess

	8.2 Antragsphase
	Unterrichtung zur Skizzenauswahl, Auftaktgespräch
	Optionale Vorbereitungsphase
	Antragsphase ohne (optionale) Vorbereitungsphase:
	Durchführung einer Genderanalyse


	9 Formale und fachliche Anforderungen an die Projektskizze
	9.1 Partnerländer/-regionen
	ODA-fähigkeit und Anzahl der Partnerländer
	Geographischer Ansatz
	Anschlussfähigkeit/Vermeidung von Doppelförderung

	9.2 Fachliche Anforderungen an die Projektskizzen
	Projektkonzept
	Thematische Passfähigkeit
	Klima- und Biodiversitätsrelevanz
	SDGs
	Zielgruppen
	Politischer Rückhalt
	Unterstützungsschreiben für bilaterale Projektskizzen
	Einbettung in nationale Rahmenbedingungen
	Local Action Kriterium
	Ambition, Transformation und Innovation
	Projektplanung
	Hebelung privater Finanzierung
	Einbindung des Privatsektors
	Verstetigung der Projektwirkungen nach Ablauf der Förderung (Exit-Strategie)
	Klimaneutralität
	Umwelt- und Sozialstandards
	Genderstrategie und Überwindung von Diskriminierungen


	10 Kontakt zur Projektträgerin
	Annex 1: IKI-Auswahlkriterien
	Annex 2: Kooperationsvereinbarung
	Annex 3: Local Action – Einstufung als „lokale“ Organisationen
	Annex 4: Muster Unterstützungsschreiben
	Annex 5: Regelungen zum Umgang mit Emissionsminderungsgutschriften  in der IKI

